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Portugal. Hier werden allmählig die vakanten bischöf-

lichen Stühle wieder besetzt, und zwar mit Priestern, die

sich durch Treue gegen die Kirche auch in bedrängten Zeiten

ausgezeichnet haben. Die Stühle von Evora und Visun

sind besetzt, Angola und Leiria sollen wieder besetzt werden.

Baden. Die radikalen Blätter werden nicht müde,

die Regierung zum Kampf gegen den würdigen Erzbischof

von Freiburg auf jede Art zu Hetzen; aber die Regierung
scheint sich nicht Hetzen lassen zu wollen, ja der Großherzog
soll sich ausgesprochen haben, es sei des Kampfes schon

mehr als genug, er wolle keinen neuen. Die Geistlichkeit

dagegen spricht fortwährend in Ergebenheilsadressen dem

Erzbischof ihre Verehrung und feste Anhänglichkeit aus,

nicht blos mit Worten, fondern auch faktisch durch Unter-

stützung des projektirten Knabenseminars.

Deutschland. Zn diesen Tagen hat Hr. Dr. und

Professor W. Binder in Ludwigsburg, der berühmte Ver-
sasser von „Fürst Clemens Metternich und sein Zeitalter",
in drei Auflagen; der „Geschichte des revolutionären und

philosophischen Jahrhunderts"; des „Protestantismus in

seiner Selbstauflösung"; von „Kirche und Staat in ihrer
Eigenthümlichkeit"; von „Friedrich Hurter der Wiederge-
borne" u. f. w.; früherhin Professor der Staatswissenschaft
in Bern, dann als vieljähriger Sekretär des Fürsten von

Metternich mit dessen besondern Zutrauen beehrt, nach

mehrjähriger, gewissenhaftester und gründlichster Prüfung,
das katholische Glaubensbekenntniß abgelegt. Die Kirche

gewinnt in ihm nicht nur einen eifrigen Anhänger, sondern

auch einen eben so rüstigen und geistvollen Vertheidiger,
wie seine bisherigen Schriften schon genugsam beweisen, zu

nicht geringem Leidwesen der Protestanten. Er befindet

sich gegenwärtig in Augsburg, wohin er bereits als Redak-

tor der AugSburger-Postzeitung, eines der vorzüglichsten

katholischen Blätter in Deutschland, berufen wurde. Möch-
ten auch in unserm Vaterlande viele Gutgesinnte diesem

Beispiele folgen, und mit redlichem Herzen und ohne Vor-
urtheile die Wahrheit und ihr Seelenheil da suchen, wo sie

allein zu finden ist.

Liter a rische Anzeigen.

Im Verlage von G. I. Man; in Regensburg erscheint An-
fangs k. I. und ist durch Gebr. Räder zu beziehen.-

Allgemeine Realencyclopädie oder

Conversationslerikon

fiir das katholische Deutschland.
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Bearbeitet und herausgegeben von einem
Vereine katholischer Gelehrten.

720 Bogen größtes 8. in 10 Bden. oder 120 Heften à 6
Bogen. Jedes Heft 15 kr. od. 3>/z ggr. Das ganze

Werk 30 fl. rhein. od. 17'/z Tblr.
Die Bearbeitung ruht in solchen Händen, daß nur Gediegenes

zu erwarten ist. Die Namen der vorzliglichsten HH. Mitarbeiter
werden in der Vorrede genannt werden. - Das Ganze erscheint zu-
verläßig in 4 Jahren. Das Werk enthält ein Drittel mehr als
das Brockhaus'sche Cvnversatioiislexikon, kostet dessenungeachtet
« fl. weniger u. erspart dem Käufer ei» Drittel der Einbandkosten.
Ausführliche Ankündigungen nebst Proben des Drucks

und Papiers sind in allen Buchhandlungen einzusehen.

Im Verlage der Matth. Rieger'schen Buchhandlung in
Augsburg ist erschienen und bei Gebr. Räbcr in Luzern zu
haben -

Geschichte des lapstes Leo X.
I. Mudin,

Verfasser der Geschichte des Lebens und der Lehren Dr.
M. Luther's und Calvin's.

Aus dem Französischen von F. M. Brug.
gr. 8. 2r Band à 1 fl. 30 kr.

Preis für das vollständige Werk in 2 Bänden 3 fl.
Der Hochwürdige Bischof von Digne sin Frankreich) empfiehlt

die Werke Audin's mit nachstehender Approbation dem Hochwürdigen
Elerus von Frankreich.-

„Es macht mir große Freude, die Ausgabe dieser Geschichtswerke
„sich mehren zu sehen; es war aber auch in der That Zeit, baß eine
„gewandte und mutkige Feder die Masse von Irrthümern und
„Beleidigungen Lügen strafte, welche in Bezug auf die Reformation
„verbreitet waren, es war Zeit, daß man ihren Ursprung ans Lickt
„brachte und zeigte, wer die Helden der Reformation in der Wirk-
„lichtest gewesen sind. Dieß alles ist mir einer Kraft des Pinsels
„und einem Aufwand von Gelehrsamkeit gezeigt worden, die diesen
„Werken einen dauernden Ruhm sichern, den Namen des Verfassers
„aber wird die Kirche stets ihren theuersten beigesellen." -

In der Unterzeichneten ist so eben erschienen und durch Ge-
brüder Räber in Luzern zu beziehen.-

Katechismus Her kalhol. Religion.
Von

Pfarrer Igna^ Schuster.
Mit gnädigen ApProbatiomn der Hochw. Bischöfe von Eichstädt,
Limburg, Mainz, Straßburg, Trier, Würzburg, sowie des Hochw.
Erzbischöfl. Ordinariats von München-Freystng und des Hochw.

bischöfl. Ordinariats von Rottenburg.
13^2 Bog. in 8. Preis 15 kr. oder 1/5 Tdlr. Bei

Parliern von 50 Exemplaren für Schulen 10 kr.
Freihurg (Breisgau) im Juli 1845.

.Herder'sche Berlagshandlnng.

Im Verlage von G. I. Manz m Rege u s burg ist erschienen
und durch alle Buchhandlungen, (in Luzern durch Gebrüder
Räber) zu beziehen;

Die Zesmtenfrcsser,
nebst Wanderpaß und Signalement des ewigen Juden

von
Engen Sue.

Aus dem Französischen von Viktor Joly übersetzt. (Mit
dem Umschlagtitel; Der ewige Jude von Eugen Sue.)
Snvvlementdand zu allen Ausgaben. 8. geh. 1 fl. 12 kr.

Verantwortliche Redaktion: M. Zürcher. - - Druck und Verlag von Gebrüdern Räber in Luzern.
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katholischen e r e i n e.

Da Unglaube in göttlichen Dingen stet« zum Umsturz in weltlichen hindrängt, und da deshalb der Glaube gegen den Unglauben eine

einige kompakte Masse bilden soll, ist es da recht und klug, stch über Steinwürfe zu erfreuen, womit ein frecher Bube den Nachbar

insultirt? - Car us, Spiegelbilder S. 89.

Die Aufregung im Kanton Waadt.

Zur Abwechslung ist nun wieder einmal der Kanton

Waadt in den Vordergrund des Prinzipienkampfes getreten,
die Augen der Politiker ssnd für einige Zeit nach dem We-
sien gerichtet, nachdem das drohende Gewitter vom Kanton
St. Gallen schadlos weggegangen ist. Wie es der Welt-
leute Gewohnheit ist, nur die nächste Ursache der Erschei-

nungen ins kurzsichtige Auge zu fassen, so will man auch

hier nicht weiter zurückgehen als bis zur gebotenen, aber

abgelehnten Proklamationsverlesung, welche die nächste Ver-
anlassung zum Streite geworden. Wir wollen noch etwas

weiter ausholen. Bekanntlich wollte auch der Kanton
Waadt die Jesuiten aus der ganzen Schweiz mit Gewalt
vertreiben helfen. Weil die Regierung gewaltkhätige Ver-
treibung mit der Gerechtigkeit nicht vereinbaren konnte,
wurde sie durch eine Petition, und weil diese nicht genügte,

durch Gewalt bestürmt und gestüezt. Die protestantischen

Prediger haben zwar die Petition nicht unterzeichnet, aber

ihr Eifer gegen den Jesuitismus vermochte sie, das Volk

aufzuhetzen, und dadurch haben sie selbst nicht am wenigsten

beigetragen, eine Regierung zu stürzen, unter der sie sich

ganz sicher und wohl befunden hatten, und welcher alle

Religionsgesellschaften das Lob sprechen, daß sie wahrhaft
tolerant gewesen. Durch ihr Treiben gegen die Jesuiten
halsen die Pastoren einer radikalen Regierung aus die Beine,
deren Prinzip Willkür ist, und deren Willkür sich schon

sehr bald gegen die protestantischen Prediger kehrte. An

den Predigern erwahrte sich das Sprüchwort: Wer einem

Andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein*). Sie wollten

die Jesuiten austrciben, und nun haben sie sich selbst zum

Theil ausgetrieben. Wir betrachten es für mehr als bloßen

Zufall, daß die neue Regierung den Pastoren das Verlesen

einer rein politischen Proklamation am 29. Juli befahl.

Es war dies der Anlaß zum Kampf. Die Regierung hatte

dazu keine Vollmacht und es war ihr auch nicht zum Vortheil,
also auch nicht klug, solches zu verlangen. Die Geistlichkeit

war im Rechts die Forderung zu verweigern; übrigens
scheint es nicht der Müde werth, wegen einer solchen Klei-
nigkeit einen solchen Kampf anzuheben; aber die Regierung
ist radikal und kann sich deshalb nicht enthalten, mit den

Pastoren sich zu schaffen zu machen; die Pastoren sind in

der Mehrheit konservativ, daher nicht geneigt, der Regie-

rung sich willfährig zu zeigen. Den Pastoren gebührt die

Anerkennung, daß sie sich in ihrem Kampfe bisher

achkungswürdig gehalten haben, während die Regierung

durchaus auf dem Weg der Gesetzlosigkeit wandelt.

Man weiß jetzt noch die elenden Spottgedichte, welche von Pa-
stören auf die Jesuiten verfaßt und verbreitet wurden. Um kein

Haar besser aber verfuhren diese Pastoren gegen die katholische

Geistlichkeit ,m Wallis, erweckten den Haß gegen deren imagi-
nâre Wohlhabenheit, Macht und Immunität, da doch keine

Geistlichkeit in der Schweiz größere Macht, Einkünfte und Im-
munilâten besaß als die waadtländische. Der Kanton Wallis
hat den Radikaliemus glücklich überwunden, aber die waadt-
ländische Geistlichkeit hat stch die Ruthe selbst geflochten, womit
ste die Walliser Geistlichkeit und die Jesuiten geißeln wollte.
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Nachdem die Reg ierung am 3. Nov. 42 Geistliche we-

gen Nichtverlesen ihzrer Proklamation und 3 wegen Abdal-

tung pietistischer Versammlungen auf kurze Zeit suspendirt

hatte, versammeltem sich dieGeistlichcn und beschlossen, 153an

Zahl, nach 2tägige Berathung am 12. Nov. dem Staatsrath
ihre Stellen aufzu' linden und dem Volk davon Kenntniß zu

geben. Aus der Anrede der Geistlichkeit an das Volk he-

ben wir folgend- nterefsante Stellen heraus: „Wenn daher

wir, die wir b- ellt sind zu Dienern dieser Kirche, zu na-

türlichen Vertheidigern ihres Glaubens und ihrer Freihei-

ten, wir die gewahrer ihres Gottesdienstes, die aufgestellt-

ten Wächter über das Haus Gottes — wenn wir heute sehen,

wie diese Nationalkirche durch eine Reihe gesetzwidriger

Maßnahmen-' angegriffen ist an ihrer Ehre und an ihrem

Leben; wie ihre Rechte mißkannt sind, wie die Geistlichkeit

in ihrem Innern bedroht ist; so haben wir uns, nachdem

wir vergebens einen Hülferuf haben ergehen lassen, am

heutigen Tage genöthigt gesehen, den großen Entschluß zu

fassen, unsere Verhältnisse zum Staat abzubrechen, bis daß

die Zeit der Unterdrückung vorübergegangen und der Kirche

Garantien ihrer Freiheit gegeben worden sind l Wir haben

nicht nöthig, geliebte Gcmeindsgenossen, diese Haudlungs-
weise vor Euch zu rechtfertigen; sie sind vor Euch und den

christlichen Kirchen gerechtfertigt durch die Maßnahmen,
durch welche die Heiligkeit deö Gottesdienstes und die Frei-
heit der Geistlichkeit getroffen worden sind. Geliebte Brü-
der, wir rufen Euch auf mit uns die Kirche der Reforma-
tion in unserem Lande zu retten, die National-Kirche, die

Kirche unserer Väter. Und wenn sie aufhört die Kirche
unserer Regierung zu sein, so geschehe es, um mit mehr
Wahrheit die Kirche der Nation zu werden. Mag nun in

politischer Beziehung bei Euch eine Verschiedenheit der An-
sichten obwalten; ZhrMe, die Ihr noch die National-Kirche
liebt, die ihr christlichen Gottesdienst und religiösen Unter-
richt für Eure Kinder verlangt; die Ihr das Zunehmen
der Sekten und der Dissidenz fürchtet; Ihr Gemeinden,
und wir Geistliche, wir wollen uns mit neuem Eifer und

mit unerschütterlichem Glauben um das Haupt unserer

Kirche, Jesum Cristum schaaren. Möge der Geist der Hin-
gäbe an Gott, und der Aufopferung in Bezug auf unser

Eigenes uns Alle beseelen in dieser feierlichen Stunde!
Und was unS, Euere Geistliche betrifft, wir werden fort-
fahren Euch zu dienen, Eure Verlobten zu verbinden, Eure
Kinder zu taufen, Eure Jugend zu lehren, Eure Kranken
und Sterbenden zu trösten, Euch zu unterrichten in der

Heiligen Schrift; wir werden unsern Eifer verdoppeln,
daß die National-Kirche nicht Schaden leide; denn wir
tragen diese Kirche in unsern Herzen und wir wollen leben

und sterben in dem Glauben, welchen sie bekennt."

Vergleicht man diese feierliche Erklärung der waadt-

ländischen Geistlichkeit über Kirche und Geistlichkeit mit der-

jenigen, welche die schaffbausische Geistlichkeit beim Ueber-

tritt Dr. Hurters eben so feierlich an das Volk ausgespro-

chen hat, so kann man nicht anders, als beide Erklärun-

gen diametral entgegengesetzt zu finden. Hörte man die

Schaffhausische, so möchte man glauben, die Geistlichkeit

habe keine Rechte, sei kein besonderer Stand, jeder Evangelische

sei auch ein Evangelist, der sich selbst genüge, da lautete

alles demokratisch; die waadtländische Geistlichkeit dagegen

gerirt sich als Kirche, als zum Heil dem Christen unent-

behrlich und berufen, die Kirche und ihre Rechte zu ver->

thcidigen, die wahre Lehre zu predigen und zu erhalten.

Erstere sprach gegen die katholische Kirche, letztere für sich

gegen eine radikale Regierung, daher lautet die Sprache

ganz entgegengesetzt. Hätte die waadtländische gesprochen

wie die schaffhausische, so wäre sie als überflüssig und

entbehrlich erschienen und hätte sich den Boden unter den

Füßen weggezogen, sie will aber unentbehrlich sein.

Man hat es der katholischen Geistlichkeit im Wallis
übelgedeutct, daß sie ihre alten Freiheiten zu behaupten

gewagt; hier klagt die protestantische Geistlichkeit dem Volke
„die immer drohendern Eingriffe der Regierung gegen die

Freiheilen der Kirche und gegen die Freiheit der Geist-
lichkeit." Dem Staatsrath sagt die Geistlichkeit: „Sie
haben sie (die 3 Methodisten) verurtheilt, obschon das Ge-

setz Gottes sie freispricht. Sie haben hiedurch erklärt,
daß das Gesetz Gottes nicht mehr die höchste Regel der

christlichen Geistlichkeit in der Nationalkirche sein kann;

daß auch die Geistlichen ihr Predigtamt nicht mehr, als in

Stunden und an Orten verrichten können, welche durch

die Behörde bestimmt sind; und daß also der Geistliche,

wenn die Behörde es will, das Recht verliert, seine Ge-

meinde zu versammeln, um mit ihr zu beten und ihr das

Wort Gottes zu erklären. Und daß also die Zivilbehörde

sich das Recht zuschreibt nach Gutfinden das Amt der Geist-

lichen zu beschränken. Wir aber, die unterzeichneten Geist-

lichen, wir, die wir dieses Predigtamt von Gott empfangen

haben, und Gott Rechenschaft darüber ablegen; wir erklären

Ihnen, meine Herren, daß wir diese Fesseln weder können

noch wollen annehmen.*)

Diese Sprache lautet gar nicht demokratisch, sondern

ganz aristokratisch, ja theokratisch. Das eben giebt un6

auch den Schlüssel zum Geheimniß der auffallenden Ein-

tracht der waadtländischen Geistlichkeit in die Hand, die

nicht in der Gleichheit der Gesinnung hinsichtlich der christ-

lichen Lehre besteht, sondern weil alle in dem Bestreben

einig sind, Kirche und Staat von einander zu trennen,

Was würde man dazu sagen, wenn die katholischen Geistlichen

nach dem gleichen Grundsatz Gottesdienst nach Belieben anstellen

wollten?
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wozu der gegenwärtige Augenblick einen günstigen Anlaß

zu bieten verspricht. Schon im Zahre I8Z9 waltete das

Bestreben solcher Trennung mehrfach vor; nun aber ist sie

der Wunsch aller resignirenden Geistlichen.

Auffallend ist und wird stark hervorgehoben die Bereit-

Willigkeit der Geistlichen, Gehalte und Wohnungen einer

Zdee oder Pflicht zum Opfer zu bringen, da doch viele

der Betheiligten odne hinreichende Subsistenzmittel Weib

und Kinder zu erhalten haben; Gleiches habe man bei der

katholischen Geistlichkeit nicht gesehen, und diese scheint durch

daS Beispiel der waadtländischen Geistlichkeit beschämt zu

seirw> Die Sache erklärt sich also: Da jene Manner, welche

durch ihr persönliches Ansehen einen bestimmenden Einfluß

auf die übrigen übten, sich für die Resignation entschlossen

zeigten, folgten die Bestimmbaren ihrem Beispiele, um so

mehr da sie erkennen mochten, daß bei festem Zusammen-

halten der Gesammtheit der Einzelne wenig zu besorgen

habe. UeberdieS war noch in Aussicht gestellt, daß der

Ausfall deS SalariumS durch Privatbeiträge werde gedeckt

werden, wobei man das Beispiel der sogenannten freien

Kirche in Schottland im Auge haben mochte, nebst der

Hoffnung, auf solche Weise die Trennung von Kirche und

Staat faktisch zu bewerkstelligen, waS schon angedeutet

ist in der Zusicherung der Geistlichkeit an daS Volk, auch

ferner die geistlichen Funktionen ausüben zu wollen. Bei

den Katkoliken ist daS Verhältniß ein anderes. Hier steht

nicht der geistliche Mitbruder für seinen leidenden Mitbruder
ein, sondern der Blick ist hier auf den geistlichen Obern
gerichtet, der den Kampf für daS verletzte Recht zu führen

hat. Wo dieser Obere ohne Schwanken einsteht, da steht

auch die niedere Geistlichkeit mit ikm ein, wenn der Ge-

horsam gegen sein Gebot Opfer fordert. Wer hievon ein

erbauliches Beispiel baden will, blicke auf die katholische

Geistlichkeit im Kanton GlaruS hin, die, gering an Zahl,
ohne politischen Anhaltöpunkt, fast ganz verlassen, lieber

alles opferte und alles duldete, als einen vom Bischof nicht

genehmigten Eid leistete, weSdalb sie schon 9 Zahre die

Verfolgung duldet, und zwar ohne Vergleich schwerere

Verfolgung alS die waadtländische Geistlichkeit ie erfahren

wird. Zu gleichem Opfer zeigt sich d-e katholische Geist-

licdkeit überall bereit, wenn daS Wort der Obern oder

das besondere Verhältniß es fordert; Ausnahmen einzelner

Personen zeigen sich überall.

Zm Waadtland scheint wohl auch die Hoffnung sich

geltend gemacht zu haben, die Regierung durch die Geist-

lichkeit zu stürzen; ja man ist vielfach der Meinung, ein

solcher Sturz wäre vielleicht schon eingetreten, wenn nicht

die Methodisten, die sich in'S Spiel gemischt, dem Volke

gründlich verhaßt wären. Anderseits ist daS Volk wohl auch

zu aufgeklärt im Sinne der Welt, als daß eâ sich um den

Himmel und seine Diener kümmerte. Ein großer Theil
hält eS mit der Freiscdaarenreligion, ein anderer Theil ist

gleichgültig, der kleinere nur zeigt Eifer für die Geistlichkeit.
Soll der Katholik eine Schadenfreude zeigen gegen

jene, welche jetzt die bittern Früchte ihrer schadenfrohen

Hetzereien gegen die Katholiken einsammeln? Das wäre
unklug, unedel und unchristlich. Wenn der Protestant,
obschon im Widerspruch mit seineu Prinzipien, die Frei-
heit der Kirche fordert, so leitet ihn dabei der richtige Takt,
daß die Kirche eine göttliche Anstalt sei, die in ihrem Kreise
dem Staat nicht untergeordnet sein soll; da,nun auch der
Katholik die Freiheit und Unabhängigkeit seiner Kirche ver-
langt, so wäre es unchristlich, sie dem Protestanten zu miß.
gönnen. Die waadtländische Regierung treibt offenbar nur
ein heuchlerisches Spiel, wenn sie mit Liebe, Duldung, Eifer
für Religion w. um sich wirft, dergleichen Ausdrücke ihr
so geläufig sind wie allen radikalen Regierungen, wobei aber

ihr Ziel der bloße Unglaube und Despotismus ist. Die
Protestanten, die mit ihr den Kamps aufnehmen, wollen

das Christenthum, und der Katholik ist nicht so schadenfroh

und niederträchtig, daß er nicht seine Freude haben sollte

über jede begeisterte und erhebende Aeußerung christlicher

Gesinnung; in das konfessionelle Familienleben mischt er

sich ohnehin nicht.

Soll aber der Katholik wünschen, daß die Regierung

gestürzt und eine andere im Sinne der Momiers oder Me-
thodisten auf die Beine gestellt werde Hierüber hat der
waadtländische Katholik keinen Wunsch, er stellt allcS der

Fügung Gottes anheim. Die Katholiken wollen nur un-
gekränkte Religionsübung; diese wurde ihnen gestattet unter
der gegenwärtigen wie unter der abgetretenen Regierung;
bleibt ihnen diese, so lassen sie Gott und die Menschen gerne

regieren; leider hat der Katholik allen Grund zur Befürch-

tung, daß im Fortgang der Zeit der Radikalismus seine

despotische Hand auch über seine Konfession würde legen

wollen. Könnte eine Regierung im Sinne der Methodisten
oder MomierS sich erheben, so wären die Katholiken der

Verfolgung schon gewiß; denn die Methodisten sind der-

maßen voll Haß und Gift gegen den Katholizismus, daß

sie nicht ruhig zusehen würden, so lange noch eine katho-

lische Kirche im Waadtland offen stünde.

Die Gegenden am Lemanersee sind vorherrschend ra-
dikal, der übrige Theil des Volkes ist mehr konservativ:
der Pietismus oder Methodismus findet zum Glück nicht

große Sympathien. Unter solchen Verhältnissen weiß der

Katholik nicht, was er wünschen, waS er am meisten fürch-
ten soll; er empfiehlt seine Sache Gott, daß er alles zum
Besten seiner Kirche, zu seiner größern Ehre, zur Er-
Weiterung seines Reiches auf Erden lenken möge.
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Das apostvl. Vikariat des Bisthums St. Gallen
an den Großen Rath desselben.

Tit.! Im schmerzlichen Gefühle eines seit mehrern
Jahren in steigender Progression wachsenden, und das Recht,
den Frieden und die Wohlfahrt des Landes vielfach unter-
grabenden Uebels benutzen wir die gegenwärtige Versamm-
lung unserer obersten Landesbehörde, dieselbe um möglichst
wirksame Vorkehrungen gegen seine fernern Verheerungen
zu ersuchen. Die Kalamität des Landes, die wir meinen
und die wir wohl so nennen dürfen, ist die Entfittli-
chunz der freien Presse. Bei dieser beweist steh auf's
neue die Wahrheit der durch alle Zeiten gemachten Ersah-

rung, daß, je werthvoller ein Gut an sich und in seinem

zweckmäßigen Gebrauche ist, desto verderblicher es in seinem

Mißbrauche werde. Unschätzbar ist die Kunst der Gedanken-

Mittheilung durch Schrift und Druck. Aber weltverheerend
wird ihr Mißbrauch, sobald sie der Entsittlichung anheim-

gefallen.
Die freie Presse zeigt sich in ihrer Ausartung in unserm

Lande besonders frech und leidenschaftlich gegen das, was
dem Katholiken heilig und ehrwürdig ist. Seit Jahren her
werden von Zeit zu Zeit die kränkendsten Verleumdungen
und Lästerungen gegen das Papstthum, gegen den Episko-
pat und das katholische Priesterthum, gegen katholische Zn-
stitutionen und religiöse Gebräuche durch sie, die Presse,
verbreitet. Nach gewissen öffentlichen Blättern wäre die

katholische Kirche und besonders ihr Oberhaupt Urheber
und Beförderer alles Unheils unter den Menschen, ihre
Lehren und ihr Kultus gerade das Gegentheil dessen, was
Christus gelehrt und zum Heile der Menschen veranstaltet
hat. Um desto wirksamer das Gift ihrer Verleumdungen
gegen unsere heilige Religion und Kirche an Mann zu brin-

gen, stellen sie von derselben ein so schwarzes Bild vor die

Augen der Welt hin, als herrschte in ihr unter der MaSke
der Religion Betrug und Finsterniß, Tyrannei und Knecht-
schaft, und als würde durch sie Erkenntniß und Tugend,
Recht und öffentliche Wohlfahrt zertreten.

Das Oberhaupt der Kirche wird in einem Blatte als
der „große Banditen chess', in einem andern als ein

„Ungeheuer, das um dcnPantosfelkuß dem Sa-
tan die wahre Religion und die Seelen ver-
schreibt", bald alS „der Fürst der Finsterniß", bald

als das „große Thier", als „Moloch", und die Kirche
als „babylonische Hure" betitelt. Die Bischöfe werden

als die ärgsten Feinde der Freiheit und der Staatsbehörden
bezeichnet, die voll Haß gegen die Bekenner anderer Kon-
fessionc» dieselben von Amtswegen verfolgen müssen.

Die Klöster sind, heißt es, Faulplätze müßiger und durch
und durch verdorbener Leute, deren Besitzthum sich anzu-

eignen der Staat nicht blos das Recht, sondern strenge
Pflicht habe, oder sie sind der Sitz ununterbrochener Zn-
triguen und Unruhestiftung, der Heerd von Aufruhr und
Bürgerkrieg. Wenn man liest, was inländische Blätter
seit Jahren überhaupt Verleumderisches und Schändliches
gegen unsere Kirche und kirchlichen Anstalten ausgebreitet
haben, so wird man begreifen, daß jene, welche den Katho-
lizismus nicht kennen, dâgegen empört und bis zum Fana-
tismuö selbst gegen einzelne Katholiken aufgestachelt werden;
man wird begreifen, daß das katholische Volk auf das Em-
psindlichste gekränkt, verletzt und mit solcher Bitterkeit er-
füllt werden müsse, daß es schwer wird, dasselbe voiGRe-
pressalien zurückzuhalten. Die unversöhnliche Feindschaft
einer Ultrapartei und ihrer Presse gegen die katholische

Kirche zeigt sich auch dadurch, daß sie alle Gegner unseres

Glaubens, alle Aufrührer gegen die kirchliche Autorität,
alle Stifter selbstgemachter Religionen mit sichtlicher Freude
begrüßt, für sie das laute und große Wort führt, sie mit
allem Aufwande verführerischer Darstellung anpreist, ihnen
gleichsam den Weg zu ihren feindlichen Zügen gegen die

christliche Offenbarung und besonders gegen die katholische

Kirche zu ebnen, alles an dieser Kirche begangene Unrecht

zu beschönigen und zu vertheidigen und das katholische Volk
selbst, wenn es möglich wäre, von seinem angestammten

wahren Glauben abtrünnig zu machen sucht.
Beweise des Gesagten liefern Ihnen, Tit.! die Blätter

zumal der neuesten Zeit zur Genüge, und wir stehen nicht
an zu behaupten, daß die öffentlichen Zerwürfnisse, Ver-
fassungs- und Bundesbrüche, die Erbitterung der reformir-
ten Mitbürger, die völkerrechtswidrigen kriegerischen Ein-
fälle in einzelne Kantone und jegliche Verletzung des Land-
und Religionsfriedens nicht zum geringen, sondern zum
großen Theile das Werk dieser ausgearteten Presse ist.

Wir haben uns daher verpflichtet geglaubt, die oberste

Kantonsbehörde anzugehen, diesem verderblichen Treiben
der Presse, gegen welches wir bereits wiederholt unsere

Stimme erhoben, durch ein angemessenes Gesetz zu
steuern.

Das katholische Volk, das sich Gottlob keiner Verletzung
des reformirten Kantonstheiles schuldig gemacht hat, fühlt
sich in seinen heiligsten Interessen verletzt und in seinem

Innersten tief gekränkt, und wenn nicht dem gerechten

Verlangen der Abhülfe solcher Angriffe gegen unsere garan-
tirte Religion und Kirche bald entsprochen wird, so ist die

Wiederherstellung des Landfriedens und wechselseitigen Zu-
trauens der Genossen beider Konfessionen eine Unmöglich-
keit; vielmehr wird die Erbitterung bis zum Ausbruche
der gefährlichsten Reibungen gesteigert und das Vaterland

zuletzt in den Abgrund des Verderbens geschleudert werden.

Um dem wirklichen und noch drohenden Unglücke zu
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begegnen, stellen wir im Interesse des konfessionellen Frie-
dens und des öffentlichen wie des Privatrechtes unser drin-

gendes und gerechtes Ansuchen dabin, es möchte Ihnen
Tit. gefallen, die Lücke in der Gesetzgebung des Kantons

durch ein Gesetz gegen Preßvergehen auszufüllen und die

Ihnen zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden, daß dem

unsere theuersten Interessen verletzenden Mißbrauche der

freien Presse kräftig gesteuert werde.

St. Gallen, den 10. November 1845.

(Folgen die Unterschriften.)

Entschließung des Großherzoglich-badischen Mini-
steriums hinsichtlich der gemischten Ehen.

Die deutschen Blätter enthalten nachfolgende neueste

ministerielle Entschließung, wodurch sich das badische Mini-
sterium so ziemlich auf die gleiche Linie stellt wie der

waadtländische Staatsrath, und die wir wegen ihrer Wich-

tigkeit ganz mittheilen. Sie lautet:

„Wir dursten erwarten, daß dem Rundschreiden des

erzbischöflichen Ordinariats vom 3. Januar d. Z., welches

die Kuratgeistlichkeit anwies für ihr Verhalten, wenn Braut-
leute eine gemischte Ehe eingehen wollen, bei der erzbischöfl.

Behörde Weisung einzuholen statt sofort das gesetzliche Ver-
fahren zu beobachten, keine weitere Folge gegeben werde,
nachdem wir diese ohne landesherrliche Gutheißung erlassene

allgemeine kirchliche Verordnung für unwirksam erklärt,
auch der katholische Oberkirchenrath die auf den bestehenden

Landesgesetzen beruhenden Gründe unsers Beschlusses dem

erzbischöfl. Ordinariat mitgetheilt und demselben seine Be-
reitwilligkeit, über zulässige Modifikationen deS bisherigen
Verfahrens in Unterhandlung zu treten, zu erkennen ge-

geben batte. Mit Bedauern haben wir aber aus dem uns
vorgelegten Erlaß des Hrn. Erzbischoss vom 10. August d.

Z. ersehen, wie derselbe vielmehr die DiSziplinarvorschristen

tc., welche das erzbischöfl. Ordinariat in dem frühern Rund-
schreiben nicht ausdrückte, aber in seinen einzelnen Ent-
scheidungen auf die anbefohlenen Anfragen zur Anwendung

zu bringen beabsichtigt, und in einzelnen vorgekommenen

Fällen auch wirklich geltend zu machen gesucht bat, ohne

weiteres in einer allgemeinen Weisung sämmtlichen Kurat-
geistlichen der katholischen Landeskirche zur Nachachtung

mitgetheilt hat. Mußten wir das Zirkular des erzbischöfl.

Ordinariats vom 3. Januar d. Z., da es das landesherr-
liche Plazet nicht erhalten hat, für unwirksam erklären, so

müssen wir uns um so mehr verpflichtet fühlen, das Auf-
sichtsrecht deö Staates auf die Landeskirche in Beziehung

auf die von dem Hrn. Erzbischof erlassene allgemeine Ver-

sügung mit allem Nachdruck aufrecht zu erhalten. Indem
wir hiernach unsere frühere Entscheidung wiederholt bestä-

tigen, erklären wir zugleich das einseitige, ohne Zustim-
mung der Staatsbehörde, vielmehr unerachtet der aus-
drücklichen Verweigerung des landesherrlichen Plazets auf
die beabsichtigte Neuerung erlassene Rundschreiben des Erz-
bischofs als nicht ergangen, unwirksam und nichtig. In
der beabsichtigten Neuerung würden wir den Geist der liebe-
vollen Duldsamkeit, welcher seit lange her im Großherzog-
thum herrschend geworden, schmerzlich vermissen und einen
Akt zu beklagen haben, der nicht blos mit der gesetzlichen
Freiheit der Brautleute der verschiedenen Konfession über
die konfessionelle Erziehung der zu erwartenden Kinder
Verträge zu schließen unvereinbarlich wäre, sondern auch
einen rechtswidrigen moralischen Zwang gegen den katho-
lischen Tkeil der Brautleute enthielte, um mit Verletzung
der Rechtsgleichheit alle Kinder, welche auch zugleich Kin-
der des evangelischen Theiles sind, für die katholische Kirche
allein zu gewinnen, der eben hierdurch das einträchtige Zu-
sammenleben der beiden Kirchen, eine Reihe zahlreicher
Familien und den Frieden bedrohen würde. Wir haben

zu der Kuratgeistlichkeit der katholischen Landeskirche das

Vertrauen, daß sie wie bisher den bestehenden Landesgesetzen,
welche der längst in Geltung stehenden und durch die Ge-
setze förmlich rezipirten Uebung der Kirche in Beziehung
aus gemischte Ehen entsprechen, nachkommen werde. Auch
in die evangelisch protestantische Geistlichkeit setzen wir daS

Vertrauen, daß sie sich wie bisher jeden Versuchs enthalte,
die Freiheit der Brautleute verschiedener Konfession, über
die Erziehung der Kinder in dem einen oder andern der
christlichen Bekenntnisse Verträge zu schließen, durch un-
gebührliche Einmischung oder zudringliche Zuspräche, oder
in irgend einer Weise zu beeinträchtigen. Gleichwohl finden
wir uns bewogen, zur nachdrücklichen Sicherung deS Voll-
zugs der bestehenden LandeSgesctze und zur wirksamen Ver-
Hinderung von Neuerungen, folgendes anzuordnen: Die
zur Trauung von Brautleute» verschiedener Konfession zu-
stehenden Pfarrer haben sich bei Erörterungen und Ver-
Handlungen, die sie als Seelsorger und Beamte des bürger-
lichen Standes vorzunehmen haben, nach der bestehenden

Landesgesetzgebung und den darin rezipirten kirchlichen Vor-
schriften und Uebungen zu benehmen. Die Geistlichen haben
sich demnach jedes unerlaubten Einflusses auf die Bestim-
mung der Verlobten oder eines Theils derselben über die
konfessionelle Eigenschaft ihrer zu erwartenden Kinder zu
enthalten, und insbesondere wird ihnen untersagt an Braut-
leute verschiedener Konfession das Verlangen eines Ver-
trags über die Erziehung der Kinder zu stellen, und durch
die Nachfrage nach solchen Verträgen, zu deren Vollzug
die Kirche in diesen Fällen ohnehin die Genehmigung der



759 760

administrativen Staatsstelle nicht zu erwarten hätte, die

ihnen obliegenden Verrichtungen zu verzögern, oder gar
von der konfessionellen Kindererziehung die Vornahme oder

die Art der Trauung selbst abhängig zu machen. Sollte
ein Geistlicher, was wir jedoch im Vertrauen zum Rechts-

sinn der Geistlichkeit nicht unterstellen, diesen Vorschriften
gleichwohl zuwider handeln, so wäre zu beklagen, daß nach

den gesetzlichen und DiSziplinarbestimmungen (Regierungs-
dlatt von 1809 Nr. 52, S. 448, Nr. 4, S, 378. Nr.
22 I-itt. 0) gegen ihn verfahren werden müßte.*)"

Kirchliche Nachrichten.

Luzeru. Schon vor längerer Zeit wurden aus dem

bischöflich konstanzischen Archiv die die Schweiz beschlagenden

Akten ausgesondert, aber erst vor einigen Wochen nach Lu-

zern gebracht. Um dieselben zu söndern und unter die Ordi-
nariate der schweizerischen Bisthümer Chur und Basel so

wie des apostol. Vikariats von St. Gallen zu vertheilen, er-
schienen nun in jüngsten Tagen Abgeordnete dieser Ordina»
riate allhier. Wie man vernimmt, sollen aber diese Akten

nur die neuern Zeiten beschlagen, und man vermuthet, es

möchte noch niedreres hier mangeln, so daß man sich nach

näherer Prüfung des Vorhandenen zu weitern Nachsorschun-

gen oder Reklamationen bewogen finden dürfte.
Am 30. Nov. langte Se. Erz. der apostolische

Nuntius Maeciotti, begleitet von Deputationen der h.
Stände Luzern und Uri, so wie des Kollegiatstistes St.
Leodegar, unter Glockengeläute und Kanonendonner in Lu-

zern an.

St. Gallen. Zm Rkeintbal haben sich in einer
Woche drei Personen durch Selbstmord das Leben genom-
men.

Wandt. Von jenen Geistlichen, welche ihre Entlassung

genommen hatten, sind auf die Einladung des Staatsratkes
33 wieder davon abgestanden. Der Ansang dürfte hier
pompöser gewesen sein als das Ende. Die Regierung hat
eine nochmalige Einladung mit verlängertem Termin an
die Pastoren ergehen lassen, denen die häuslichen Sorgen
mitunter andere Gedanken machen.

Zürich. Die „eidgenös. Zeitung" fällt mit dem vollen

Erguß ihres Zornes über einen Anonymen her, welcher

zwei Aktenstücke Zwinglis bei Kälin in Schwyz herausgege-
ben hat, und muthet der katholischen Presse zu, sie soll die

Herausgabe dieser zwei Aktenstücke als eine Schlechtigkeit
brandmarken, weil dadurch der gr oßeReformator geschmäht

P Durch diese Gesetze find die Geistlichen gleich weltlichen Beam-
teten unter die Controlle der Kreisdirektoren gestellt, die Strafen
bis auf Temporaliensperre gegen sie verfügen zu können.

werde. Auf den Herausgeber führt sie noch einige persön-
liche Hiebe. Wir müssen zu unserer Schande bekennen,

daß wir die Aktenstücke noch nicht zur Hand genommen,
weil wir ihrer nicht bedurften zu dem Urtheile, daß Zwingli
auf die gleiche Weise ein großer Mann ist wie Rouge oder

Czerski. Die Heftigkeit jedoch, mit welcher die „Eidgenoß-
siche" gegen die Herausgabe loszieht, beweiset, daß die Ak»

tcnstücke von großer Wichtigkeit sind und muß daher das

lesende Publikum auf ihre Wichtigkeit aufmerksam machen.

Sie betreffen Zwinglis Theilnahme an dem Kriege gegen
die Katholiken und sein Eeschlechtsverhältniß zu einem Mäd-
chen. Die Aechthcit der Aktenstücke wird zugestanden, der
Herausgeber hat in der Vorrede nichts Tadelhaftes gesagt,
die Aktenstücke in der Ursprache und Uebersetzung mitgetheilt.
Was wir bei so bewandten Dingen schlechtes oder tadelns-
würdiges sehen sollte», vermögen wir wahrlich nicht einzu-
sehen. Aus Aktenstücken soll die Geschichte geschöpft und

geschrieben werden. Wohlan, habt ihr Aktenstücke oder

Zeugnisse, aus denen Zwingli als ein großer oder gar als
ein heiliger Mann hervorgeht, so gebet sie an das Tages-
licht; habt ihr keine, so mag Zwingli als derjenige in sei-

ner wahren Gestalt erscheinen, als den er sich selbst gezeich-

net hat. Die Genfer machten es diessalls pfiffiger, indem

sie Aktenstücke zerstörten, welche ihrem Kalvin den Heiligen-
schein, womit man ihn umgeben wollte, verbrannten. P
Die Protestanten haben eine ganz eigene Art der Geschieht-

schreibung; zuerst machen sie sich den Grundtypus der Ge-
schichte nach ihren willkürlichen individuellen Vorstellungen;
alsdann werden die einschlägigen Aktenstücke verdreht oder

zerstört oder ins Dunkel begraben, und die Hervorziehung
derselben an's Tageslicht als Schlechtigkeit ausgekündet.
Das verstehen wir nicht, und können somit in das Ver-
dammungöurtheil der Herausgabe erwähnter Aktenstücke so

wenig einstimmen, daß wir im Gegentheil den Herausgeber
dafür beloben, weil wir denken, daß dadurch nur die Wahr-
h.it aufgehellt werde. Wir wollen die Wahrheit, nichts
als die Wahrheit. Sonderbar ist, daß man in unsern Ta-
gen alle Archive durchstöbert und das Herausgeben alter
Aktenstücke als ein verdienstliches Werk gepriesen wird, nur
die Herausgabe dieser Aktenstücke eine Schlechtigkeit sein

soll.

-Oesterreich. Während von den 450 Zillerthalern, die

im Z. 1837, durch Fremde verlockt, nach Preußen auSwan-

dorten, nur wenige mehr auf Erdmannsdorf sind, die mei-
sten sich zerstreuten und verkümmerten, ist dagegen im Zil-
lerthale in Tirol ihr Abzug nicht blos vergessen, sondern
zeigt sich auch sehr wohlthätig, indem das religiöse Leben

P Sehr belehrend ist hierüber I-» Hökormatiou äs Genève par
lVIaonin à lllaris, 1835.
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seither unglaublichen Aufschwung gewonnen hat, neue Kir-
chen mit großen freiwilligen Opfern gebaut, insbesondere

die kl. Sakramente so fleißig empfangen werden, daß der

eifrige Klerus kaum mit seinen Kräften ausreicht. — Der

am 1!. Okt. l. I. zu Salzburg verstorbene Bürger Mat-
thias Bayrhamer, der in seiner Jugend als Hausknecht qe-

dient, durch Redlichkeit und Fleiß sich ausgezeichnet und im

Handel ein großes Vermögen erworben, hat an Spitäler,
Armenanstalten, Irrenhäuser, Knabenseminar und dcrglei.

chen wohlthätige Zwecke die Summe von 355,000 fl. testirt.

Frankreich. Nach dem Beispiel anderer Bischöfe hat

auch der Bischof von Orleans einen Hirtenbrief erlassen,

worin die Diözese eingeladen wird, für die Bekehrung Eng.

lands zu beten. Auf die Bitte des Bischofs Wisemann,

dessen Schreiben auch mit von der Kanzel verlesen wurde,

stellte der Bischof eine neuntägige Andacht an. Die Wir-
kung dieses Gebetes zeigt sich recht auffallend.

Baden. Im badischen Oberland zirkulirt eine Peti-

tion, in welcher der Erzbischof von Freiburg in, Namen

der Mehrheit der Bisthumsangehörigen um Versammlung

einer Spnode angegangen wird. Diese Petition ist das

Werk der zölibatfeindlichen Geistlichkeit in Konstanz und der

kirchlich und politisch radikalen Faktion, die auf anderm

Wege will was die Rongeaner. Die Petition findet aber

so schlechte Aufnahme, daß Bürgermeister und Stadtrath
in Konstanz sich veranlaßt fanden, sie auf dem Stadthause
aufzulegen und die Leute, die dorthin Geschäfte halber kamen,

zur Unterzeichnung mit ihrer Amtsgewalt nöthigten. Nebst-
dem wurde sie von Haus zu Haus getragen und in Winks-
und Kaffeehäusern aufgelegt. Aus dem Ding wird aber

wohl nichts werden, wenn man bedenkt, welche Adressen
die Geistlichkeit an den Erzbischof einsendet und wie schön dieser

sie beantwortet. Zu den vielen andern kommt nun auch

eine Adresse des Landkapitels Lahr mit dem Geschenk eines

kostbaren goldgestickten Meßgewandes als Beweis des Dankes

und der Verehrung. Dem Bruchsaler Landkapitel hat der

hochw. Erzbischof auf eine Weise geantwortet, daß man sich

über ein jedes seiner Worte freuen darf; Einigkeit in der

Treue gegen die auf den Felsen Petri gegründete Kirche,
Verehrung ihrer hl. Anordnungen, Bekämpfung des bösen
Zeitgeistes ist die Gesinnung, die sich darin ausspricht. Bei
solcher Gesinnung machen die Synodenfrcunde ihr Glück

nicht. Ihre Petition enthält die längstbekannten Verläum-
düngen der Katholiken, wie man sie aus dem Munde der
Radikalen gewohnt ist ; die Freunde dieser Petition sind Leute,
die sich überall sehen lassen, nur in der Kirche nicht. Mit
solchen aber kann die kath. Kirche und Geistlichkeit nicht ge-
meinsame Sache machen.

Deutschland. Das „Reformationsfest", welches in

Leipzig durch einen Fackelzug der Studirenden verHerr-

licht werden sollte, der aber wohlweislich unterblieb, ging
ohne Ruhestörung vorüber; von allen Kanzeln donnerte es

aber gegen die katholische Kirche und ihre proselytenmache-

rischen Jesuiten, so daß man in Versuchung kam, anzuneh-

men, die Pflastersteine Leipzigs hätten sich in Jesuiten ver-
wandelt; wie konnten sonst jene Prediger ihren „geistig ge-
bildeten" Zuhörern Furcht und Schrecken einjagen vor 20
bis 30,000 ruhigen katholischen Staatsbürgern, deren we-

nige Priester Gott danken, wenn sie in ihrer Seelsorge nicht
gestört werden und die keine Zeit haben, proselytenmacheri-
scheu Gedanken Raum zu geben, noch weniger aber. Pro»
seihten zu machen. Am 6. November wurden in sämmtli-
chen katholischen Kirchen Sachsens die Exequien für den

hochseligen Bischof F. L. Mauermann abgehalten. Die Leip-

zizer Gemeinde legte bei dieser Gelegenheit ein rührendes

Zeugniß ihrer Liebe für den hohen Verstorbenen an den Tag,
indem dieselbe mit nicht unbedeutenden Kosten ein höchst

feierliches und großartiges Requiem aufführen ließ, welche

Feier seit dem Tode des Fürsten Schwarzenberg in Leipzig

noch nicht wieder stattgefunden. — Die Ulmer Dissidenten-

gemeinde kann sich bisanhin aller protestantischen Mithülfe
ungeachtet noch keines Gedeihens erfreuen; es scheint, als
ob ihr die Axt an die Wurzel gelegt sei schon seit ihrer
Entstehung Ihr erster Vorsitzender ist abgefallen, ihr Pre-
diger hat sie um schnöden Geldes willen verlassen, und der

neue, ihr bestimmte Prediger Rudolph aus Danzig ist in
den Schovß seiner Mutterkirche zurückgekehrt.

— 2n Frankfurt wollten die Katholiken eine Zeitschrift
zur Vertretung ihrer Interessen gründen, die Regierung
aber ertheilte die Erlaubniß dazu nicht. Juden würden sie

ohne Zweifel sehr leicht erhalten. — In Breslau machte

die Exkommunikation Tbeiners durch den Fürstbischof Die-
penbrock starken Eindruck. Man hatte sich eingebildet, an
diesem Bischof einen modernen Aufklärling zu erdalten; nun
aber enttäuscht er solche Erwartungen und hält zum berübm-
ten Prediger Förster. Tbeiner und Ronge, die im gleichen
Hause wohnten, konnten nicht beisammen bleiben; Theiner
verließ das Haus, einige glauben wegen seiner Entzweiung
mit Rouge, Andere dagegen, weil die Frau des Hauseigen-
thümers sich zu laut ausgesprochen, sie sei Schuld an
TheinerS Abfall.

England. Am 18. Nov. l. I. haben sich die irischen
Erzbischöfe und Bischöfe nochmals wegen der Kollegiendill
versammelt und durch einmüthigen Beschluß das Schulsystem
der Regierung als „glauben-und sittengesährdend" bezeich-

net, und beschlossen, die Sache dem hl. Stuhle vorzulegen.
Einmüthig beschlossen sie auch, die schon wiederholt ausge-
sprochene Protestation, die katholische Geistlichkeit Irlands
aus dem Staatsschatz zu besolden, nochmals durch die Zei-
tungen bekannt zu machen.


	

